
MITMACHEN!

FRÜHLING SOMMER

HERBST WINTER

Straßenreinigung
& Winterdienst

... für die Straßenreinigung

Die gesamte Fläche zwischen Grundstücksgrenze und
Fahrbahnmitte ist an jeder straßenanliegenden Seite des
Grundstücks von Laub, Schmutz, Papier, Unrat und Kraut-
wuchs freizuhalten. Hierzu zählen auch die Gosse und
die Einlaufschächte (Gullys) oberhalb des Gitters.

Verkehrsgefährdender oder grober Schmutz wie Hundekot,
Erdkrusten, Bauabfälle, Brennstoffe und sonstiger Unrat
sind unverzüglich durch den Verursacher zu beseitigen.

Die unter den Ausnahmen genannten Straßen und Flächen
werden durch die Samtgemeinde gereinigt.

Der Pflanzenbeschnitt von Gewächsen, die sich auf dem
Grundstück befinden, gehört auch zur Reinigungspflicht!
Er soll so erfolgen, dass der Straßenraum (z.B. durch
Laubhecken) nicht eingeengt wird.

... für den Winterdienst

Räumung eines Streifens von mindestens 1 Meter Breite
an allen straßenanliegenden Seiten des Grundstücks und
Zuwege für Bus- und Schulbushaltestellen.
Wenn kein Gehweg vorhanden ist, muss ein 1 Meter breiter
Streifen am Fahrbahnrand geräumt werden.

Der Streifen muss werktags ab 7:00 Uhr und an Sonn- und
Feiertagen ab 9:00 Uhr gefahrlos begehbar sein und ggf.
abgestreut werden. Verwenden Sie dafür bitte nur ab-
stumpfende Mittel wie Sand, Granulat oder Split.
Salzhaltiges Streugut ist nur in Ausnahmefällen erlaubt.

Schnee darf nicht in Richtung Fahrbahn und Gosse geräumt
werden, sondern nur dorthin, wo keine Behinderung erfolgt!

Faustregeln

Wer ist wofür verantwortlich?

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
oder deren Gleichgestellte sind verpflichtet, die Straßen-
reinigung bis zur Mitte der Fahrbahn der angrenzenden
Straßen durchzuführen. Im Winter muss ein Streifen von
1 Meter Breite (Skizzen) gefahrlos begehbar sein.

Öffentliche Grünanlagen, die sich zwischen Grundstück und
Fahrbahn oder an Wegen und Plätzen befinden, sind eben-
falls sauber und in Ordnung zu halten.

Der Begriff „Straße“ umfasst:

–  Gehweg, Radweg und Fahrbahn
–  Kantenstein, Rinnstein (Gosse) und Einlauf-

schacht (Gully) oberhalb des Gitters
–  Fußgängerplätze und Wege allgemein
–  Haltestellen, Parkspur und Parkflächen
–  Grün-, Trenn-, Seiten- und Sicherheitsstreifen

Ausnahmen:

Keine Reinigungspflicht für Fahrbahn, Gosse und Parkspur:
Ortdurchfahrt der B 73 in Agathenburg und Dollern
Keine Reinigungspflicht für Fahrbahn und Gosse:
Altländer Straße in Dollern
Keine Reinigungspflicht für die Fahrbahn:
Auedamm, Im Großen Sande, Im Kleinen Sande, Issendorfer
Straße, Schützenweg, Stader Straße, Vordamm (vom Übergang
in den Auedamm bis zur Bahn) in Horneburg
Postmoor und Hauptstraße in Bliedersdorf
Alte L 130 in Nottensdorf

Die offizielle Satzung und Verordnung
zur Straßenreinigung finden Sie auf
horneburg.de unter dem Suchwort
„Straßenreinigung“ oder durch
Scannen des QR Codes.

Gesetz &
Verordnung §

So sieht ein Haus aus, nachdem das Reetdach durch
minimalen Funkenflug in Brand gesetzt wurde.

Allein der Funke einer bereits ausgebrannten Rakete
genügte, um das Reetdach in Sekundenschnelle in voller
Ausdehnung lichterloh brennen zu lassen.

Deshalb das Verbot, pyrotechnische Gegenstände
(Feuerwerkskörper) im Umkreis von 200 Metern um
brandgefährdete Gebäude zu zünden!

Bitte achten Sie auch im Sommer auf Funkenflug
aus Feuerschalen oder Gartengrills!

Bei allem Spaß und Vergnügen in der Silvesternacht oder
auf der Gartenparty – der leichtsinnige Gebrauch von
offenem Feuer ist kein Kavaliersdelikt und kann mit
empfindlichen Geldbußen von bis zu 50.000,00 Euro
geahndet werden!

Brandschutz

Information
für Bürgerinnen und Bürger

der Samtgemeinde Horneburg



Liebe Bürgerinnen und Bürger,

in unserer Samtgemeinde sind Ihre Rechte und Pflichten in
der Verordnung und Satzung zur Straßenreinigung geregelt.

In diesem Flyer haben wir daraus die wichtigsten Informa-
tionen zusammengestellt, um Ihnen einen klaren Leitfaden
in die Hand zu geben.

Nach dem Grundsatz „Eigentum verpflichtet“ obliegt die
Straßenreinigung, der Winterdienst und die Gefahrenabwehr
den Grundstückseigentümerinnen und Grundstückeigen-
tümern oder deren Gleichgestellte.

Wie Sie dieser Pflicht nachkommen, entscheiden Sie:
Selbst sportlich zu Schaufel, Besen und Schere greifen oder
ein privates Service-Unternehmen beauftragen.

Die Alternative wäre ein umfassender Straßenreinigungs-
und Winterdienst, der durch eine gesonderte Umlage finan-
ziert werden müsste. Diesen Weg wollen wir nicht gehen!

Deshalb unser dringender Aufruf:

Bitte beachten Sie – auch in Ihrem eigenen Interesse –
diese Informationen.

Herzlichen Dank!

Ihr Knut Willenbockel
Bürgermeister der Samtgemeinde Horneburg
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In den Skizzen haben wir die häufigsten Grundstückslagen
und die damit verbundenen Reinigungs- und Winterdienst-
pflichten dargestellt.

Abweichend davon gibt es immer Sonderfälle, die wir hier
nicht im Einzelnen erfassen können. 
In Zweifelsfällen wenden Sie sich gern an:

Herr Fannasch   04163 8079-63
ordnung@horneburg.de

Winterdienst 1 m

Straßenreinigung
bis Fahrbahnmitte

Gehweg / Radweg

Fahrbahn

Grundstück mit Gehweg / Radweg

Winterdienst 1 m
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Fahrbahn

Grundstück ohne Gehweg / Radweg

Winterdienst 1 m

Straßenreinigung
bis Fahrbahnmitte

Sackgassen-Grundstück

Winterdienst 1 m

Straßenreinigung
bis Wende-

hammer-
mitte

Winterdienst 1 m

Straßenreinigung
bis Fahrbahnmitte

„Wat mutt,
dat mutt...“


